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Anzeige 
der Baufertigstellung 

gemäß § 42 OÖ BauO 1994 idgF 
 
 
Mit Bescheid/Mitteilung vom ______________, Zl. ___________________, wurde mir/uns die 
Baubewilligung für das Bauvorhaben 
 
 

 

auf dem (den) Grundstück(en) Nr. ____________, EZ ______, KG _______________ 

erteilt. 
 
 Dieses Bauvorhaben ist inzwischen fertiggestellt. 

 Dieses Bauvorhaben ist inzwischen in folgenden selbständig benützbaren Teilen 
fertiggestellt: 

 
 
 

Bauwerber mit Familien- und Vorname, Wohnanschrift, Tel. 
 
zeigt(en) hiermit diesen Umstand der Baubehörde an. 
 
 
 
 
   

 Unterschrift(en) 
 
Hinweis: 
Gemäß § 42 letzter Satz OÖ BauO 1994 idgF übernimmt der Bauherr mit gegenständlicher 
Baufertigstellungsanzeige die Verantwortung für die bewilligungsgemäße und fachtechnische 
Ausführung des Bauvorhabens einschließlich der Einhaltung der vorgeschriebenen Auflagen 
und Bedingungen. 
 
 
Beilagen: 

 positiver Trinkwasserbefund gem. § 18 Abs. 1 OÖ BauTG 2013 

Gemeindeamt Fischlham 
Stempelgebühr €  14,30  
Verwaltungsabgabe €  16,40  
Entrichtet (Verz.Nr.   ) 
Datum: Unterschrift: 

http://www.fischlham.at/

